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Kurz-Information neue deutsche Rechtschreibung 
 
 

Was ändert für die Schule? 
 

 
Die Vermittlung der Regeln für die deutsche Rechtschreibung in der obligatorischen Schule ist kaum betroffen 

von den letzten Veränderungen, welche der Rat für deutsche Rechtschreibung erarbeitet hat. Die EDK hat am 

22. Juni 2006 beschlossen, die Empfehlungen des Rates zu übernehmen. Die Bildungsbehörden in Deutschland 

(bereits im März 2006), Österreich und Liechtenstein haben diesen Beschluss ebenfalls gefasst. 

Auf den nachfolgenden Seiten findet sich ein Überblick und ein Hinweis auf die geplanten Hilfsmittel. 

 

 

1 Hilfsmittel für die Schulen 
 

Ende Oktober 2006 (auf die Worlddidac) werden folgende Hilfsmittel für die Schulen vorliegen: 

 Lehrerhandreichungen, herausgegeben von der EDK. Autorenteam: Prof. Dr. Thomas Lindauer,  

Dr. Afra Sturm, Prof. Dr. Claudia Schmellentin.  

B e z u g s a d r e s s e :  Generalsekretariat EDK; edk@edk.ch  

 Schweizer Schüler-Duden, herausgegeben von der ILZ (Interkantonale Lehrmittelzentrale)  

B e z u g s a d r e s s e :  Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, Räffelstr. 32, Postfach, 8045 Zürich; 

lehrmittelverlag@lmv.zh.ch oder bei den kantonalen Lehrmittelverlagen  

  

 

2 Beurteilung der „Reform der Reform“  
 

Die vom Rat bearbeiteten Bereiche betreffen mit wenigen Ausnahmen sehr spezifische Bereiche, die weder 
bei der Vermittlung noch bei der Korrektur für die Volksschule relevant sind.  

Die Reform der Reform betrifft im Wesentlichen einen Bereich: die Getrennt- und Zusammenschreibung. 

Die hauptsächlichste Veränderung: es gibt mehr Variantenschreibungen (das heisst: zwei Schreibweisen sind 
korrekt, z.B. „Halt machen“ oder „haltmachen“).  

Wo immer möglich soll in diesen Fällen die bisher in der Schule gelernte Regel weiter vermittelt werden. Das 
ist in vielen Fällen möglich.  

 

 

Daraus folgt als vorläufige Feststellung: 

Vermittlung der Regeln in der Primarschule: keine Veränderung.  

Vermittlung der Regeln auf der Sekundarstufe I: eine Veränderung bei der Zeichensetzung (Komma bei 
Infinitivgruppen). 
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